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0. Gesetzliche Grundlagen 
 
1. Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S.2986), in der jeweils gültigen 
Fassung. 
 
2. Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I, S.2414), in der jeweils gültigen Fassung. 
 
3. Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132), in der jeweils gültigen 
Fassung. 
 
4. Planzeichenverordnung (PlanZV)  vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58), in der jeweils 
gültigen Fassung. 
 
5. Thüringer Bauordnung (ThürBO) vom 13.03.2014 (GVBl. 2014 S. 49), in der jeweils gültigen 
Fassung 
 
6. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17.05.2013 (BGBI. I S. 1274), in der 
jeweils gültigen Fassung 
 
7. Thüringer Wassergesetz (ThürWG) vom 18.08.2009 (GVBI. 2009 S. 648),  in der jeweils 
gültigen Fassung 
 
8. Thüringer Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (ThürNatG) vom 30.08.2006 
(GVBI. S. 421), in der jeweils gültigen Fassung. 
 
9. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der jeweils 
gültigen Fassung. 
 
10. Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThDSchG) vom 14.04.2004 (GVBI. S. 465),  in der jeweils 
gültigen Fassung 
 
11. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41), in der jeweils 
gültigen Fassung 
 
12. Regionalplan Südwestthüringen Bekanntmachung vom 09.05.2011 (Nr. 19/2011 Thüringer 
Staatsanzeiger) und 1. Änderung am 31.01.2012 (Nr. 31/2012 Thüringer Staatsanzeiger 
 
13. Thüringer Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm (LEntwPrgV TH) vom 
15.05.2014 (GVBI. 2014 S. 205) 
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1. Veranlassung und Ziele 
 
Die Ergänzungssatzung dient der Schaffung von Wohnbauland in einer Größenordnung von einem 
Bauplatz. Die Stadt Brotterode-Trusetal beabsichtigt dabei die Einbeziehung einer 
Außenbereichsfläche, westlich der Zuwegung ĂOberer Müllersgrundñ, in den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil. Die vorhandene östliche Bebauung der Straße ĂOberer M¿llersgrundñ, bildet 
dabei den  städtebaulichen Rahmen. 
Durch die Ergänzungssatzung wird für die einbezogenen Flächen der Zulässigkeitsmaßstab 
gemäß § 34 BauGB ermöglicht.  
Für den betroffenen Bereich sind keine öffentlichen straßenseitigen Erschließungsmaßnahmen 
erforderlich.  
 
Für die Gemeinde liegt keine Klarstellungssatzung vor, die eine eindeutige Abgrenzung des Innen- 
und Außenbereiches für das Gebiet vorgibt. 
Dementsprechend liegt die geplante Wohnbaufläche baurechtlich im derzeitigen Außenbereich 
und somit ist eine Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 erforderlich. Für eine                          
Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 ist kein Umweltbericht notwendig. Die 
Ergänzungssatzung wird mit der Klarstellungssatzung verbunden. Es erfolgt eine gemeinsame 
Plandarstellung. 
 
 
 

2. Geltungsbereich 
 

Der gesamte Geltungsbereich der Ergªnzungssatzung ĂOberer Müllersgrundñ hat eine Größe von 
ca. 2.034 m². Er beinhaltet die Flurstücke 63/2, Teilflächen der Flurstücke 87/3 (Zufahrt), 87/1 
(Straße) und 66/2  der Flur 16, Gemarkung Trusen (vgl. Abbildung 1). Das eigentliche Bau-
grundstück befindet sich auf dem Flurstück 63/2. 
 

 
 

Abbildung 1:   Übersicht Geltungsbereich der Ergänzungssatzung   (Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN /ALK) 
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3. Vorgaben übergeordneter Planungen 
 
3.1 Raumordnung, Regionalplanung 
Allgemeine raumordnerische Ziele  
Die Stadt Brotterode-Trusetal ist als Grundzentrum eingestuft.  
 
Gemäß Landesentwicklungsplan 2004 (G 3.1.2) soll allen Gemeinden eine bauliche Entwicklung 
ermöglicht werden, die mit der Größe, Struktur und Ausstattung der Stadt im Einklang steht, 
Entwicklungen und Strukturen im Umland sowie die ökologische Belastbarkeit des Raums 
berücksichtigt. Eigenentwicklung ist die für den Bauflächenbedarf zugrunde zu legende 
Entwicklung einer Stadt. Sie resultiert im Wohnsiedlungsbereich aus der natürlichen 
Bevölkerungsentwicklung, verändertem Wohnverhalten und steigenden Ansprüchen an 
zeitgemäße Wohnverhältnisse der ortsansässigen Bevölkerung oder auch aus Veränderungen der 
Haushaltsstruktur, dem Überalterungsgrad und dem schlechten Bauzustand vorhandener 
Wohnungen (trotz rückläufiger Bevölkerungsentwicklung) und neuen Arbeitsplätzen. 
 
Nach der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südwestthüringen (RP-SW, ThürStAnz Nr. 
19/2011) bestehen für die hierfür vorgesehene Fläche keine entgegenstehenden 
Nutzungsansprüche. Der betroffene Bereich ist sogar bereits als Bestandteil des 
Siedlungsbereiches in der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südwestthüringen enthalten 
(vgl. Abbildung 5). 
 
Dementsprechend ist die Ausweisung dieser Baufläche in der Stadt Brotterode-Trusetal prinzipiell 
möglich. 

 

 
 

Abbildung 2:   Standort ï blauer Pfeil  - Auszug Regionalplan Südwestthüringen   
 

 
 
 

3.2 Flächennutzungsplan 
Für die Stadt liegt noch kein genehmigter Flächennutzungsplan vor. Der in Bearbeitung 
befindliche, liegt zurzeit als Ăunabgestimmter Satzungñ vor. Eine Beteiligung nach Ä 4 (2) BauGB 
ist noch nicht erfolgt. Im derzeitigen Satzung ist der Planbereich als ĂFlªche f¿r die Landwirtschaftñ 
und der Zufahrtsbereich als ĂGr¿nflªcheñ dargestellt (vgl. Abbildung 6 ï blauer Pfeil). 
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Abbildung 6: Auszug FNP-Satzung Brotterode-Trusetal / Stand Januar 2013 
(Quelle: PLANUNGSBÜRO KEHRER & HORN GBR) 

 
 
3.3  Klarstellungssatzung 
Die Klarstellungssatzung liegt als Satzung vor, ist aber noch nicht zur Rechtskraft gebracht 
worden. 
Sie dient für diesen Bereich als Vorgabe für die Klarstellungs- und Ergªnzungssatzung ĂOberer 
M¿llersgrundñ (vgl. Abbildung 3). 
 

 
 
 

Abbildung 3:   Auszug Satzung Klarstellungssatzung (Quelle: PLANUNGSBÜRO KEHRER & HORN GBR) 
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4. Rahmenbedingungen 
 
4.1 Geografische Lage und Topografie 
Das Plangebiet befindet sich im Südwesten der Stadt Brotterode-Trusetal (vgl. Abbildung 4). 
 

 
 

Abbildung 4: Lage des Plangebietes Auszug - digitale topographische Karte DTK 10 

(Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN) 
 

 
 

 

4.2 Naturräumliche Verhältnisse 
Das Grundstück grenzt an die vorhandene Ortslage an. Es handelt sich um ein Gartengrundstück 
in Nutzung, dass im Süden durch einen Großgrünbestand gekennzeichnet ist. 
 

 
 

Abbildung 5:   Lage des Plangebietes ï naturräumliche Situation (Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN) 
 

 
 


